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. - - - - - - - - ¬
Verkehrsregelung in der Inneren Stadt . Dieunhaltbar gewordenenVerkehrsver - ¬

hältnisse in dem eng verbauen Teil der Inneren Stadt zwingen denMagistrat
zu einer Regelung . Wennnicht binnen kurzem ein Verkehrschaos entstehen soll ,

müssen schleunigst geeignete Massregeln getroffen werden .Der Magistrat hat

nunmehr nach mehrfachen Vorbesprechungen mit der Bundespolizeibehörde undmit
den Interessentengruppen einen diesbezüglichen Kundmachungsantwurf verfasst ,
den er jetzt den Interessentengruppen zur endgiltigen Stellungnahme über¬

mittelt . DerEntwurf fasst einige alte Bestimmungen über den Verkehr in der
Inneren Stadt ,wie Durchfahrt und Zufahrt von Last - undGeschäftswagen ,Verkehr
auf der Ringstrasse und ihren Seitenstrassen ,zusammen und bringt dann als

neue Vorschriften ein Verbot des Schulfahrens mit Kraftfahrzeugen imengver¬
bautenTeilder InnerenStadtwährendderstarkenVerkehrszeitenvon10Uhr
30 bis 13 Uhr30 undvon15 Uhrbis 20 Uhr,ferner ein Verbotdes Fahrensmit
Pferdefuhrwerk und Handwagensowie des längere Zeit beanspruchendenAuf -und
Abladens grösserer Warenmengenwährend der obigen Verkehrszeiten in denna¬
mentlich auf gezählten wichtigsten Durchzugsstrassen des engverbauten Stadt - ¬

teiles . DasKreuzenderDurchzugsstrassenist nachdemEntwurffürPferde¬
fuhrwerle gestattet .Die Zufahrt zu Häusern soll für Fahrzeuge nur auf derlin
ken Fahrbahnseite zulässig sein .Schliesslich folgen Bestimmungenüberdas
längereAufstellen ,sogenannte"Parken " ,vonFahrzeugenin derKärntnerstrasse
undin anderenbesondersverkehrsreichenStrassen der Inneren Stadt .Fürdie
Kärntnerstrasse wird bestimmt ,dass in den obigen starken Verkehrszeiten ein

längeres Aufstellen nur auf einer Strassenseite zulässig ist .Wie es imParis
und in anderen Grosstädten bereits geschieht ,soll die Aufstellungsseite ab¬

gewechseltwerden ;an dengeradenKalendertagensollen sich die Fahrzeugeau
der Seite der geraden und an ungeraden Kalendertagen auf der Seite derunge
raden Hausnummernaufstellen .Bezüglich der anderen besondersverkehrsreiche .

Strassen werdendie engenStellen ,an denenein längeres Aufstellenverkehrs
behinderndwirkt ,daher die Aufstellung verboten ist ,in der Kundmachunggena
bezeichnet . Schliesslichistt auchdie GewährungvonAusnahmenfürbesondere
Fälle in dem Kundmachungsnetwurf vorgesehen .
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